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Ihre Anfrage IA-045/2026 - Schulwechsel wegen Verhaltensauffälligkeiten
 
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
 
zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters, nach Einbeziehung des 
Landesamtes für Schule und Bildung, Standort Chemnitz (LaSuB, STOC), zusammenfassend für 
alle Fragen, Nachfolgendes mit.
 
1. Wie hat sich die Anzahl von Schulverweisen und damit einhergehenden Schulwechseln 

in den vergangenen 5 Jahren in Chemnitz entwickelt? (Bitte Aufgliederung auch in 
Altersklassen [Klassenstufen] und Schulformen.) 

2. Welche Schulen waren hier vorwiegend betroffen? (Vergabe Schulverweis)
3. Welche Schulen haben wie viele Schüler aufgrund eines Verweises aufgenommen?
4. Gibt es offensichtliche (messbare) soziale Hinweise ob die Herkunft, der soziale Status 

oder andere Marker hier überproportional vertreten sind?
 
Die Zuständigkeiten der Stadt Chemnitz als Schulträger liegen gemäß § 21 i.V. mit § 23 Abs. 2 des
Sächsischen Schulgesetzes (SächsSchulG) in den äußeren Schulangelegenheiten, das heißt in 
der Errichtung von Schulgebäuden und Schulräumen sowie deren entsprechender Ausstattung mit
den notwendigen Lehr- und Lernmitteln. Darüber hinaus stellt der Schulträger die sonstigen 
erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung und unterhält Genanntes in einem ordnungsmäßen 
Zustand. 
 
Im Gegensatz hierzu ist das LaSuB für die inneren Schulangelegenheiten zuständig.
 
Soweit mit „Schulverweisen“ Ordnungsmaßnahmen nach § 39 SächsSchulG, insbesondere die 
Überweisung in eine andere Schule gemäß § 39 Abs. 2 Nr. 5 SächsSchulG, gemeint sind, werden 
diese Daten durch das LaSuB statistisch nicht erfasst.
 
Hinzu kommt, dass die zugrunde liegenden Ordnungsmaßnahmen schulische Verwaltungsakte 
darstellen und insoweit datenschutzrechtlich besonders sensibel zu behandeln sind. Dem 
Landesamt liegen hierzu daher auch keine auswertbaren Datensätze vor, aus denen sich die 
angefragten Entwicklungen, Aufgliederungen nach Klassenstufen, Schularten oder einzelnen 
Schulen ableiten ließen.
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Auch zu möglichen sozialen Merkmalen, Herkunft, sozialem Status oder anderen Markern können 
keine Aussagen getroffen werden, da entsprechende Daten weder erhoben, noch im 
Zusammenhang mit Ordnungsmaßnahmen statistisch ausgewertet werden.
 
Eine Beantwortung der vier Einzelfragen ist schlussendlich nicht möglich.
 
Freundliche Grüße
 
 
Ralph Burghart
Bürgermeister
 
 




